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Informationen für Umweltgutachter und Fachkenntnisbescheinigungsinhaber 1/2006

VERORDNUNG (EG) Nr. 196/2006 DER KOMMISSION

vom 3. Februar 2006

zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates aufgrund der Europäischen Norm EN ISO 14001:2004 sowie zur Aufhebung der Entscheidung 97/265/EG der Kommission

Sehr geehrte Damen und Herren,

I.

zum 24. Februar 2006 erhält der Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 eine neue Fassung. Danach übernimmt EMAS die Managementsystemelemente der neuen EN ISO 14001:2004. Organisationen, die sich an EMAS beteiligen, haben nunmehr diesen neuen Anhang I bei der Einrichtung des Umweltmanagementsystems zu berücksichtigen. 
Übergangsfristen

Organisationen behalten ihre EMAS-Eintragung bei, müssen aber auf die neuen Anforderungen umstellen. Für EMAS-Teilnehmer, die bereits zuvor auf die neue ISO 14001 umgestellt haben, ergeben sich keine Umstellungsanforderungen. 
EMAS-Teilnehmer, die bislang auf der Grundlage des bisherigen Anhangs I ihr Umweltmanagementsystem aufgebaut haben, können mit Übergangsfristen die Umstellung vornehmen (Art. 2). Die neuen Anforderungen sind bei der nächsten Begutachtung der betreffenden Organisation zu überprüfen. Wir gehen davon aus, dass die Umstellung mit der nächsten Re-Validierung erfolgt sein muss und nicht bereits bei der jährlichen Aktualisierung von Umwelterklärungen. Hat diese Re-Validierung früher als sechs Monate nach Inkrafttreten der Neugestaltung des Anhangs I am 24. Februar 2006, also vor dem 24.08.2006, zu erfolgen, so kann im Einvernehmen mit dem Umweltgutachter und der zuständigen Stelle diese Frist bis zur nächsten Begutachtung um sechs Monate, d.h. längstens bis zum 23.02.2007, verlängert werden (Art. 2 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 196/2006). Organisationen sind natürlich nicht gehindert, früher umzustellen.
Bezüglich des Anforderungsprofils sind mit dem neuen Anhang I im Wesentlichen formelle, aber keine gravierenden materiellen Änderungen für die EMAS-Teilnehmer verbunden. 
II.

Klarstellende Formulierungen hat es in Bezug auf den Produktbezug und die Wirksamkeitskontrolle gegeben:
Produktbezug
Nach der Neuregelung des Anhangs I-A.2 und I-A.3.1 hat die Organisation bei der Bestimmung der bedeutenden Umweltaspekte ihre Tätigkeiten, Produkte ‚und’ Dienstleistungen zu berücksichtigen und daran ihre Umweltpolitik auszurichten. War in der alten ISO-Norm noch ein ‚oder’ zu finden, orientiert sich die Neuregelung jetzt an Art. 3 Abs. 2 a) und Anhang VI der EMAS-Verordnung. Beide Regelungen forderten schon immer, alle Umweltaspekte der Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, d.h. einschließlich geplanter oder neuer Einrichtungen etc., angemessen zu berücksichtigen (vgl. Anhang VI 6.1).
Wirksamkeitskontrolle
Mussten bisher bei ISO 14001 Verfahren eingeführt und aufrechterhalten werden, so betont die Neuregelung nun auch ausdrücklich die Frage der tatsächlichen Verwirklichung dieser Verfahren (vgl. insbesondere Anhang I-A.1). Dies ist eine klarstellende Formulierung, aus der sich für EMAS-Teilnehmer materiell keine zusätzlichen Anforderungen ergeben. Die tatsächliche Wirksamkeit/Umsetzung des Systems war und ist bei EMAS Validierungsvoraussetzung.   

III.

Auf folgende Punkte, bei denen sich das EMAS-Anforderungsprofil von der Norm auch nach der Revision unterscheidet, möchten wir an dieser Stelle nochmals hinweisen:

Anwendungsbereich des Umweltmanagementsystems
Die neue EN ISO 14001:2004 enthält nunmehr ausdrücklich die Anforderung an die Organisation, den Anwendungsbereich des Umweltmanagementsystems festzulegen (Anhang I-A.1). Der beliebige Zuschnitt des ISO-Anwendungsbereichs wurde zwar auch von der alten ISO ermöglicht (z.B. Betriebsteile oder einzelne Anlagen) und teilweise in den Organisationen auch praktiziert. Die neue Regelung stellt diese Zulässigkeit eindeutig klar, verlangt aber nunmehr, dass dies hinreichend dokumentiert wird. 
Auch bei EMAS muss die teilnehmende Einheit klar definiert werden. Hier gibt es jedoch weiterhin keinen beliebigen Zuschnitt des Anwendungsbereichs des Umweltmanagementsystems. Die Regelung des Anhangs I-A.1 neu wird von Art. 2 s) der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 weiterhin eingeschränkt. Danach ist der Standort die kleinste teilnahmeberechtigte Einheit der Organisation. Bei der Festlegung des Anwendungsbereichs des Umweltmanagementsystems ist die Organisation zur Beachtung dieser Vorgabe verpflichtet. D.h. die einzutragende Organisation/Einheit kann aus einem Standort oder aus einer Summe von Standorten bestehen, soweit nicht die außergewöhnlichen Umstände vorliegen, die eine kleinere Einheit als einen Standort eintragungsfähig machen (siehe hierzu Entscheidung (2001/681/EG) der Kommission vom 7. September 2001 über Leitlinien für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 …, Anhang I Nr. 2). Es ist daher auch Aufgabe des Umweltgutachters, die Erstreckung des Umweltmanagementsystems auf den gesamten Standort zu prüfen und zur Grundlage seiner Begutachtung zu machen.
Rechtskonformität 

EN ISO 14001:2004 (vgl. Anhang I-A.3.2 neu) liefert hinsichlich der Frage der Rechtskonformität weiterhin einen  Systemansatz. Rechtliche Verpflichtungen müssen berücksichtigt werden. Zwar ist aufgrund der Formulierungen die Bedeutung der Rechtskonformität in EN ISO 14001 gewachsen. Es fehlt aber weiterhin eine zu EMAS vergleichbare Regelung, nach der bei Nichteinhaltung von Rechtsvorschriften ein Zertifizierungsverbot gilt. 
Hier ist die weitergehende Anforderung von EMAS durch Anhang I-B.1. i.V.m. Anhang V 5.4.3. von EMAS zu beachten. Von EMAS-Organisationen wird verlangt, dass sie für die Einhaltung der Rechtsvorschriften sorgen müssen und dem Umweltgutachter ist aufgegeben, bei Rechtsverstößen keine Gültigkeitserklärung vorzunehmen. 
Externe Kommunikation 

Nach der EN ISO 14001:2004 muss die Organisation entscheiden, ob sie über ihre bedeutenden Umweltaspekte extern kommunizieren will (Anhang I-A.4.3 neu). Diese Anforderung ist in EMAS seit jeher verbindlich. Die Transparenz-Regelungen der Verordnung nach Art. 3 d), Anhang I-B. Nr. 3, Anhang III und Anhang VI sind weiterhin vorrangig. 
Anhang I-A.5. – Überprüfung/Dokumentation
Anhang I-A.5 ist neu formuliert. Dies gilt auch in Bezug auf I-A.5.5 Internes Audit. Anhang II der EMAS-Verordnung (Umweltbetriebsprüfung) bleibt jedoch eigenständiges Element, das die materiellen Anforderungen der Selbstkontrolle festlegt.
Daneben wird jetzt stärker die Dokumentation der Verfahren betont. Der Begriff des Verfahrens ist an mehreren Stellen durch das dokumentierte Verfahren abgelöst worden. Durch die Implementierung der neuen EN ISO 14001 in EMAS kommen also auf die Organisationen mehr Dokumentationspflichten zu. Hierbei scheint das Verhältnis zur Empfehlung (2001/680/EG) der Kommission vom 7. September 2001 – Anhang IV – Leitfaden für Umweltgutachter bei der Überprüfung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), insbesondere von Klein- und Kleinstunternehmen - nicht eindeutig geklärt. Der dort empfohlene Dokumentationsaufwand für die betriebliche Ablaufkontrolle und die Überwachung ist aus Sicht der Zulassungsstelle geringer, als die EN ISO 14001:2004 jetzt vorsieht. Wir werden uns in Bezug auf kleine und mittlere Unternehmen insoweit an den Empfehlungen der Kommission orientieren.
IV.

Für die Registrierung von EMAS-Organisationen sollte künftig erkennbar sein, ob die einzutragende Organisation den neuen Anhang I berücksichtigt:
Prüfvermerk in der Gültigkeitserklärung

Wir bitten Sie deshalb, bei der Gültigkeitserklärung der Umwelterklärungen darauf zu achten, dass aus dem Prüfvermerk hervorgeht, dass die geänderte Verordnung berücksichtigt wurde. Der Prüfvermerk sollte z.B. folgende Ergänzung enthalten: „Der Umweltgutachter hat den/die Standorte der Organisation … auf Einhaltung aller Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 in der Fassung vom 03.02.2006 geprüft und stellt hiermit die Übereinstimmung…“. Es ist auch zulässig, die vollständige Überschrift der Verordnung (EG) Nr. 196/2006 oder einen direkten Hinweis auf EN ISO 14001:2004 einzufügen. Die oben unterstrichene Kurzform reicht aber aus.
Darüber hinaus bitten wir Sie, Ihre dokumentierten Prüfungsmethoden und -verfahren (Methodik/Checklisten) an die neuen Regelungen anzupassen. Wir werden diese im Rahmen der Regelaufsicht mit überprüfen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Racke

